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Bundesland 

Vorarlberg 

Kurztitel 

Verordnung der Landesregierung über das Naturschutzgebiet "Mehrerauer Seeufer - 
Bregenzerachmündung" in Bregenz und Hard 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 33/1991 zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 31/2004 

§/Artikel/Anlage 

§ 3 

Inkrafttretensdatum 

16.06.2004 

Beachte 

**) Die zeichnerischen Darstellungen liegen im Amt der Landesregierung, in der 
Bezirkshauptmannschaft Bregenz sowie im Amt der Landeshauptstadt Bregenz und im 
Marktgemeindeamt Hard während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

Text 

§ 3*) 
Verbote 

(1) Im Naturschutzgebiet dürfen keine Veränderungen oder sonstigen Einwirkungen vorgenommen 
werden, die geeignet sind, Interessen des Naturschutzes zu beeinträchtigen. Danach ist es im 
Naturschutzgebiet insbesondere verboten, 

 a) Anlagen wie Gebäude, Sport- und Freizeitanlagen, Straßen und Wege, Ankündigungen und 
Werbeanlagen, Leitungen sowie Einfriedungen zu errichten oder zu ändern, 

 b) Geländeveränderungen vorzunehmen sowie Bodenbestandteile wegzunehmen, ausgenommen die 
händische Entnahme von Steinen, Sand und Kies aus dem Flussbett der Bregenzerach im 
Rahmen des Gemeingebrauchs, oder Materialien zu lagern oder abzulagern, 

 c) Maßnahmen durchzuführen, die die Beschaffenheit des Bodens, den Wasserhaushalt oder die 
Wassergüte beeinflussen können, 

 d) die Flächen zu beweiden, umzubrechen, zu düngen oder mit Chemikalien zu behandeln, 

 e) Pflanzen durch Säen oder Anpflanzen einzubringen, 

 f) Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen oder Pflanzenteile zu entfernen oder zu beschädigen, 

 g) zu kampieren oder zu lagern; davon ausgenommen ist das Lagern auf den in der zeichnerischen 
Darstellung vom 01.05.2004, Zl. IVe-131.27,**) ausgewiesenen Liegewiesen beim Wocherhafen 
und beim Seecamping und den diesen Flächen vorgelagerten Kiesstränden sowie bei den 
ausgewiesenen Feuerstellen am linken Achufer zu den darin festgelegten Zeiten, 

 h) Feuer zu betreiben, ausgenommen auf den von den Gemeinden im Einvernehmen mit der 
Behörde eingerichteten Feuerstellen, 

 i) Abfälle außerhalb der hiefür vorgesehenen Abfallbehälter zurückzulassen, 

 j) mit Kraftfahrzeugen, ausgenommen Einsatzfahrzeugen, sowie außerhalb der von der Gemeinde 
gekennzeichneten Radwege mit Fahrrädern zu fahren, 
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 k) die in der zeichnerischen Darstellung vom 01.05.2004, Zl. IVe-131.27,**) als Verbotszonen 
gekennzeichneten Flächen während der dort festgelegten Zeiträume zu betreten; davon 
ausgenommen sind die in diesen Zonen gekennzeichneten Wege und Stege, die Ausübung der 
Jagd, die notwendige Verrichtung in Ausübung des Grundeigentums sowie Pflegemaßnahmen im 
Einvernehmen mit der Behörde, 

 l) außerhalb der von der Gemeinde gekennzeichneten Reitwege zu reiten, 

 m) ohne zwingenden Grund Lärm, insbesondere unter Verwendung von technischen Geräten, zu 
erzeugen, 

 n) Hunde frei laufen zu lassen, 

 o) mit Wasserfahrzeugen zu fahren; dies gilt nicht für die Zufahrten zum Yachthafen, zu den 
Liegeplätzen im Suppersbach und zu den bewilligten Liegeplätzen der Mietboote im 
Mündungsbereich des Kaltenbaches; dieses Verbot gilt für die Bregenzerachmündung nur 
insoweit, als in der Zeit vom 15. März bis 10. Juli nicht näher als 50 m an die Achufer und nicht 
näher als 100 m an die Kiesinseln herangefahren werden darf; für das Befahren mit Booten mit 
ausschließlichem Ruderantrieb zum Fischen oder Holzsammeln gilt diese Beschränkung nur bis 
zum 31. Mai, 

 p) Schilfflächen zu betreten, 

 q) in dem Teich westlich des Wocherhafens Fische einzusetzen, ausgenommen im Rahmen eines 
von der Behörde genehmigten Besatzplanes, oder Fische zu füttern, 

 r) im Bereich der Bregenzerachmündung die Jagd auf Wasservögel auszuüben. 

(2) Der Abs. 1 steht Einwirkungen nicht entgegen, die notwendigerweise verbunden sind mit 

 a) der jährlichen Streuemahd in der Zeit vom 1. September bis zum 15. März, 

 b) forstlichen Maßnahmen gemäß Abs. 3, 

 c) der Instandhaltung der bestehenden Straßen, Wege sowie Liegewiesen, 

 d) der widmungsgemäßen Benützung und Instandhaltung bestehender Gebäude, 

 e) Materialentnahmen aufgrund derzeit bestehender Bewilligungen, 

 f) der widmungsgemäßen Benützung und Instandhaltung des Yachthafens, der Liegeplätze am 
Suppersbach und im Kaltenbach, der Anlagen der Rheinischen Ölleitungs-GmbH und des 
Abflussrohres der Abwasserreinigungsanlage in Bregenz sowie der Anlagen für den Fitnesslauf 
und den Waldlehrpfad und der Anlagen des Wasserwerkes in Hard. 

(3) Die Nutzung und Pflege der einzelnen Waldbestände, die in der im § 2 genannten zeichnerischen 
Darstellung ausgewiesen sind, ist im Rahmen des Waldpflegeplanes der Anlage 2 zulässig. 

*) Fassung LGBl.Nr. 45/1991, 5/2003, 31/2004 


